
Geheimhaltungsvereinbarung

Zwischen
Firma:

Straÿe:

Plz/Ort:

vertreten durch

im folgenden
genannt

und

Konstruktiv GmbH

Ella�Barowsky�Str. 11�12
10829 Berlin

vertreten durch die geschäftsführenden Personen
Felix Obée, Ferdinand Streicher und Felix Piela

im folgenden Konstruktiv genannt

� 1 Präambel

Die Firma
beabsichtigt, mit Konstruktiv im Bereich der

.
zusammen zu arbeiten. Im Vorfeld und während einer
Zusammenarbeit kann es erforderlich sein, dass sich die
Vertragspartner vertrauliche Informationen o�enbaren.
Diese sollen zum Schutz des jeweiligen Vertragspartners
einer generellen Vertraulichkeit unterliegen. Die Verein-
barung gilt auch für den Fall, dass es nicht zu der ge-
planten Zusammenarbeit kommt.

� 2 De�nitionen

(1) Der Geheimhaltungsgegenstand umfasst alle ver-
traulichen Informationen auf dem in der Präambel be-
zeichneten Gebiet der geplanten Zusammenarbeit.

(2) Informationen sind alle zwischen den Vertragspart-
nern bezüglich des Geheimhaltungsgegenstands schrift-
lich, mündlich oder in sonstiger Weise o�enbarte ver-
trauliche Informationen. Dazu gehören insbesondere
Daten, Zeichnungen, Entwürfe, Skizzen, Pläne, Be-
schreibungen, Spezi�kationen, Messergebnisse, Berech-

nungen, Erfahrungen, Verfahren, Muster, Kenntnisse
und Vorgänge einschlieÿlich geheimen Know�how sowie
weitere noch nicht verö�entlichte Anmeldungen gewerb-
licher Schutzrechte.

� 3 Geheimhaltungsp�icht

(1) Vorbehaltlich der Regelung in � 4 verp�ichten sich
die Vertragspartner, alle Informationen und zugehöri-
gen Materialien, die als vertraulich gekennzeichnet sind
bzw. bei denen sich aus den Umständen die Geheimhal-
tungsbedürftigkeit ergibt, geheim zu halten und weder
direkt noch durch Dritte o�en zu legen.

(2) Die Vertragspartner verp�ichten sich, die notwendi-
gen Vorkehrungen zu tre�en, dass Dritte keine Kenntnis
von diesen Informationen nehmen können. Insbesonde-
re werden die Vertragspartner nur solchen Mitarbeitern
diese Informationen zur Kenntnis geben, die ihrerseits
zur Geheimhaltung verp�ichtet sind.

(3) Wünscht einer der Vertragsparteien o�enbarte ver-
trauliche Informationen an ein mit ihr verbundenes
Unternehmen weiterzugeben, so hat diese Partei den
anderen Vertragspartner über eine solche Weitergabe
von Informationen vorher zu unterrichten und sicher zu
stellen, dass dieses Unternehmen die in der vorliegen-
den Geheimhaltungsvereinbarung getro�enen Regelun-
gen ebenfalls anerkennt.

� 4 Ausnahmen

Diese Vertraulichkeitsverp�ichtung gilt nicht für Infor-
mationen, die nachweislich

� dem empfangenden Vertragspartner vor der Mit-
teilung bereits nachweislich bekannt waren, oder

� der Ö�entlichkeit vor der Mitteilung bekannt oder
allgemein zugänglich waren, oder

� der Ö�entlichkeit nach der Mitteilung ohne Mit-
wirkung oder Verschulden des empfangenden Ver-
tragspartners bekannt oder allgemein zugänglich
wurden, oder

� im Wesentlichen Informationen entsprechen, die
dem empfangenden Vertragspartner zu irgendei-
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nem Zeitpunkt von einem berechtigten Dritten of-
fenbart oder zugänglich gemacht wurden.

� 5 Nutzung

(1) Die Vertragspartner verp�ichten sich, die o�enbar-
ten vertraulichen Informationen nur für die im Rahmen
der Zusammenarbeit notwendigen Nutzung zu verwen-
den. Die Vereinbarung begründet keinerlei Lizenz- oder
sonstige Nutzungsrechte eines Vertragspartners an den
vertraulichen Informationen des anderen, weder aus-
drücklich noch auf andere Weise.

(2) Die Vertragspartner verp�ichten sich insbesonde-
re, vorbehaltlich einer anderweitigen Regelung durch
gesonderten Vertrag, die gegenseitig mitgeteilten In-
formationen ohne ausdrückliche schriftliche Einwilli-
gung nicht selbst zu verwerten und besonders keine
Schutzrechtsanmeldungen vorzunehmen. Im Falle wei-
terer Forschungs- oder Entwicklungsverträge oder sons-
tiger Verträge werden darin Rechte, Lizenzen und sons-
tige Nutzungsrechte an vertraulichen Informationen ge-
sondert geregelt. Verö�entlichungen sind nur mit aus-
drücklicher gegenseitiger Zustimmung möglich.

� 6 Behandlung von Informationen

(1) Alle Informationen betre�enden Schriftstücke,
Zeichnungen, sonstige Unterlagen, Muster, Datenträ-
ger, Materialien, Proben o.ä., die einem Vertragspartner
anvertraut werden, bleiben Eigentum des o�enbarenden
Vertragspartners.

(2) Jeder Vertragspartner ist verp�ichtet, sämtliche
Schriftstücke, Zeichnungen, sonstige Unterlagen, Mus-
ter, Datenträger, Materialien, Proben o.ä. spätestens
mit Ablauf dieser Geheimhaltungsvereinbarung an den
jeweils anderen Vertragspartner zurückzugeben sowie
eventuell angefertigte Zweitausfertigungen/Kopien zu
vernichten.

� 7 Mitverp�ichtete Personen

Die Vertragspartner verp�ichten sich, ihren Angestell-
ten und Personen, die in die Kenntnis der ausgetausch-
ten Informationen kommen, die gleichen Verp�ichtun-
gen aufzuerlegen, wie sie auch die Vertragspartner ein-
gegangen sind.

� 8 Beschränkung der Verp�ichtungen

(1) Aus dieser Vereinbarung ergeben sich keine Ver-
p�ichtungen, spezielle Informationen gegenseitig mit-
zuteilen, die mitgeteilten Informationen in einem Pro-
dukt zu verwerten, die Richtigkeit, Brauchbarkeit oder
die Vollständigkeit der mitgeteilten Verp�ichtungen zu
gewährleisten oder einem Vertragspartner Lizenzen an
gewerblichen Schutzrechten oder Urheberechten zu ge-
währen, die über das Nutzungsrecht dieser Vereinba-
rung hinausgehen.

(2) Der o�enbarende Partner übernimmt ferner keine
Gewährleistung dafür, dass durch die Anwendung oder
Benutzung der Informationen keine Rechte Dritter ver-
letzt oder sonstige Schäden verursacht werden. Er haf-
tet nicht für durch Verletzung von Rechten Dritter ent-
standene oder sonstige Schäden.

(3) Auÿer bei Vorsatz ist die Haftung beschränkt auf
max. 50 000,00EUR.

� 9 Laufzeit der Vereinbarung

Diese Vereinbarung und die P�icht zur Geheimhaltung
gilt unbegrenzt sofern nicht in schriftlicher Form anders
vereinbart.

� 10 Anwendbares Recht

Diese Vereinbarung unterliegt ausschlieÿlich deutschem
Recht. Ausschlieÿlicher Gerichtsstand ist Berlin.

� 11 Formvorschriften

Es wurden keine Nebenabreden getro�en. Änderun-
gen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der
Schriftform.

Berlin, den 11. Januar 2023

für Firma

Unterschrift:

für Konstruktiv
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